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Die Hochbahn bedient auf der Straße Weg beim Jäger die Buslinien 23 (Metro), x35, 114 
und den Nachtbus 605 – teilweise in enger Taktung. Die Linienbusse halten an den 
Haltstellen auf der Fahrbahn.
Aufgrund eines Beschwerdeschreibens mit dem Betreff „Gefährliche 
Verkehrsbedingungen / Unfallgefahr - Weg beim Jäger“ überprüften wir den 
Streckenabschnitt mittels EUSKA (für die kompletten Jahre 2020-2022). Eine 
Unfallhäufungsstelle konnten wir nicht feststellen. Es wurden jedoch 56 VU 
(Verkehrsunfälle) angezeigt, die sich gleichmäßig auf die gesamte Strecke verteilten. 

Eine Analyse dieser VU ergab, dass bei ca. 45 dieser VU die Straßenbreite zumindest 
eine Teilursache darstellte. Bei diesen VU wurden keine Personen verletzt. Jedoch 
wurden immer Fahrzeuge (stehend oder fahrend) gestreift. Auffallend häufig waren dabei 
Linienbusse beteiligt. Aber auch LKW scheinen mit der Straßenbreite und 
Begegnungsverkehr Schwierigkeiten zu haben.  
Eine Rücksprache mit der Hochbahn ergab, dass die Widrigkeiten dort bekannt sind.  
Busfahrer warten häufig an geeigneten Stellen entgegenkommenden Verkehr ab, um 
Unfälle zu vermeiden. Weiter teilte mir die Hochbahn auf Anfrage mit, das ca. 20 Busse in 
dem Bereich an Unfällen beteiligt waren.

Im Ergebnis ist die Annahme begründet, dass die Gradlinigkeit der Fahrbahn zum zügigen 
Fahren verführt, wobei das Geschwindigkeitsniveau zumindest tagsüber als normal zu 
bezeichnen ist. Sollte dann Gegenverkehr in Form von Bussen oder LKW kommen, wird 
es häufig auch für korrekt fahrende Fahrzeugführer zu eng. Offensichtlich ist aufgrund der 
Enge eine gefahrene Geschwindigkeit von 50 km/h zu viel.
Eine Rücksprache mit dem zuständigen BZ Hamburg-Nord ergab, dass mit einer 
Verbreiterung zumindest nicht mittelfristig zu rechnen ist. Auch punktuelle bauliche 
Maßnahmen wie Rückbau von Seitenstreifen sind aufgrund des Baumbestandes nicht 
zielführend.
Die StVB des PK 23 ordnet daher, als Maßnahme zur Verkehrsunfallbekämpfung, die 
Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h an.
Die geringere Geschwindigkeit gibt Fahrzeugführern die Möglichkeit, schadlos Engstellen 
zu passieren.  

4. Die Maßnahme wurde mit der StVB des PK 34 abgestimmt. 
Die Maßnahme kommt der Anordnung einer Tempo 30 Strecke gemäß HRVV vor sozialen 
Einrichtungen zuvor, die vor den Kitas angedacht war. 
Sie werden hiermit am Anhörungsverfahren beteiligt. Sollten Änderungswünsche 
hinsichtlich dieser Anordnung bestehen, wird um Mitteilung gebeten.

5. Wir bitten um Kenntnis nach Durchführung der erforderlichen Arbeiten.
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